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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Berufliche Vorsorge

Eine Motion Spielmann (pda, GE), die für die Weiterführung der Säule 3a nach
Erreichen des Pensionsalters steuerliche Erleichterungen verlangte wie sie für den
Leistungsaufschub bei Freizügigkeitseinrichtungen der beruflichen Vorsorge zugelassen
sind, wurde auf Antrag des Bundesrates lediglich als Postulat überwiesen. 1

MOTION
DATUM: 23.06.2000
MARIANNE BENTELI

Private Vorsorge

Eine Motion Markwalder (fdp, BE) verlangt die Öffnung der Säule 3a für
nichterwerbstätige Personen mit der Begründung, das Parlament habe diese bereits
vor 15 Jahren beschlossen, sie sei aber nie umgesetzt worden. Die Ungleichbehandlung
der Nichterwerbstätigen gelte es insbesondere angesichts des steigenden finanziellen
Drucks auf die Sozialwerke zu beseitigen. Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der
Motion. Er verwies auf die Schwierigkeiten der Umsetzung der angesprochenen
parlamentarischen Initiative aus dem Jahr 1996, die eine Integration aller
Personengruppen in das BVG forderte, womit zentrale Bestandteile des Gesetzes
geändert werden müssten. Jedoch werde der Bundesrat in seinem Bericht zur zweiten
Säule prüfen, wie die Möglichkeiten zur Weiterführung der steuerbegünstigten Vorsorge
bei Erwerbsunterbruch ausgebaut werden können, denn ein vorübergehender
Unterbruch entspreche eher den heutigen Lebensmodellen als ein dauerhafter
Erwerbsverzicht. Der Nationalrat zeigte sich in der Herbstsession von dieser
Argumentation nicht überzeugt und nahm die Motion mit 118 zu 59 Stimmen bei 10
Enthaltungen an. Die ständerätliche Behandlung des Vorstosses stand noch aus. 2

MOTION
DATUM: 11.09.2013
FLAVIA CARONI

Der Nationalrat nahm ohne Debatte eine Motion Reimann (svp, AG) zur Verlängerung
der gebundenen Selbstvorsorge (Säule 3a) bis zur endgültigen Aufgabe der
Erwerbstätigkeit an. Das Anliegen beauftragt den Bundesrat, auf dem Verordnungsweg
die Grundlagen zu legen, damit Personen, die über das ordentliche AHV-Rentenalter
hinaus erwerbstätig bleiben, bis zur tatsächlichen Aufgabe der Erwerbstätigkeit
steuerbegünstigte Beiträge in die Säule 3a leisten und den Bezug von Altersleistungen
der Säule bis dann herauszögern können. Heute ist dies bis ins Alter von 70 Jahren bei
Männern und 69 Jahren bei Frauen möglich; eine Grenze, die die Motion aufheben
möchte. Der Bundesrat beantragte mit Verweis auf die durch die Motion zu
erwartenden Steuerausfälle, diese abzulehnen. Die grosse Kammer nahm sie jedoch mit
105 zu 74 Stimmen bei 8 Enthaltungen an, womit die Ratslinke, die GLP und die Hälfte
der CVP von den restlichen bürgerlichen Parteien überstimmt wurden. Der Ständerat
konnte sich im Berichtsjahr noch nicht zum Geschäft äussern. 3

MOTION
DATUM: 11.09.2013
FLAVIA CARONI

Der Nationalrat hatte 2013 eine Motion Reimann (svp, AG) zur Verlängerung der
gebundenen Selbstvorsorge (Säule 3a) bis zur endgültigen Aufgabe der Erwerbstätigkeit
angenommen. In der Frühjahrssession 2014 folgte der Ständerat seiner geschlossen
auftretenden Kommission und dem Bundesrat und lehnte das Anliegen ab, wobei sich
die Argumentation auf drohende Steuerausfälle und den Wunsch einer einheitlichen
Lösung im Rahmen der Altersvorsorge 2020 konzentrierte. 4

MOTION
DATUM: 04.03.2014
FLAVIA CARONI

Eine Motion Pezzatti (fdp, ZG) wollte mit einem Ausbau der Säule 3a die
Eigenverantwortung in der Altersvorsorge stärken, indem die maximalen jährlichen
Steuerfreibeträge für Einzahlungen in die gebundene Vorsorge deutlich erhöht  werden
sollten. Begründet wurde das Anliegen mit der schwierigen Situation der ersten und
zweiten Säule. Zudem würde eine Stärkung der dritten Säule junge Familien beim Kauf
eines Eigenheims unterstützen, ohne dabei Lücken in die berufliche Vorsorge zu
reissen, so der Motionär. Der Bundesrat sprach sich gegen die Motion aus: Bereits
heute nähme nur ein Drittel der Steuerpflichtigen überhaupt einen Abzug für Säule 3a-
Beiträge vor, weniger als zehn Prozent seien in der Lage, den vollen Abzug geltend zu

MOTION
DATUM: 10.03.2014
FLAVIA CARONI
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machen. Eine Erhöhung des Freibetrages käme damit ausschliesslich
einkommensstarken Haushalten zugute. Zudem bemesse sich der Maximalabzug anhand
des Mischindexes an der Lohn- und Preisentwicklung, und nicht zuletzt würde ein
Aufstocken der Freibeträge jährliche Mindereinnahmen von CHF 240 Mio. für die
Bundeskasse bedeuten. Der Nationalrat behandelte das Geschäft in der
Frühjahrssession 2014 und nahm die Motion mit 94 zu 85 Stimmen ohne Enthaltungen
gegen den Widerstand der links-grünen und grünliberalen Fraktionen an. In der
Herbstsession gelangte der Vorstoss in den Ständerat, wo eine knappe
Kommissionsmehrheit sich für seine Ablehnung aussprach. Eine Minderheit Keller-
Sutter (fdp, SG) beantragte die Annahme. Die Minderheitssprecherin argumentierte, der
Erfolg der Strategie Altersvorsorge 2020 sei noch ungewiss und eine erweiterte private
Vorsorge daher notwendig. Weiter könnte eine Steuererleichterung die
Erwerbsbeteiligung von Frauen als Zweitverdienerinnen fördern, da sie
Schwelleneffekte abmindere. Ausschlaggebend sei jedoch die Absicht des Bundesrats,
den Kapitalbezug aus der 2. Säule zwecks Erwerbs von Wohneigentum einzuschränken,
weshalb dieses nur noch über die 3. Säule finanziert werden könne. Die kleine Kammer
folgte schliesslich ihrer Kommissionsmehrheit mit 26 zu 12 Stimmen bei 3 Enthaltungen
und verwarf die Motion. 5

Der Ständerat lehnte in der Frühjahrssession 2014 ohne Debatte eine Motion
Markwalder (fdp, BE) zur Öffnung der Säule 3a für nichterwerbstätige Personen ab und
folgte damit dem Antrag des Bundesrates. Der Nationalrat hatte dem Geschäft im
Vorjahr noch deutlich zugestimmt. 6

MOTION
DATUM: 19.03.2014
FLAVIA CARONI

Eine Motion der FDP-Liberalen Fraktion bezweckt eine Neuregelung der Besteuerung
der Säule 3b. Dabei soll eine Überbesteuerung aufgehoben werden: Nach aktueller
Rechtslage wird beim Rückkauf einer Rentenversicherung der Säule 3b pauschal ein
Anteil von 40% als (Zins-)Ertrag angesehen und muss damit als Einkommen versteuert
werden. Dieser Betrag entspreche im heutigen Zinsumfeld längst nicht mehr der
Realität, so die Begründung zur Motion, vielmehr müsse somit das eingelegte Kapital
doppelt versteuert werden. Auf diesen Missstand habe auch das Bundesgericht bereits
hingewiesen. Mit der heutigen Technik sei es für die Versicherer im Gegensatz zu früher
ein Leichtes, den Ertragsanteil und den Anteil der Kapitaleinlage an einer Rückzahlung
auszuweisen. Der Bundesrat beantragte, die Motion abzulehnen. Der erhöhte
administrative Aufwand einer genauen Berechnung sei nicht sachgerecht, und nebst
der kritisierten Über- sei mit der aktuellen Regelung durchaus auch eine
Unterbesteuerung möglich, welche ebenfalls wegfallen würde, so die Begründung. Man
sei aber bereit, die Höhe der Pauschale zu überprüfen. Der Nationalrat behandelte den
Vorstoss in der Herbstsession. Er verzichtete auf eine Debatte und nahm die Motion mit
120 zu 63 Stimmen bei einer Enthaltung an. Die ablehnenden Stimmen kamen dabei von
den linken Fraktionen und Teilen der CVP. 7

MOTION
DATUM: 16.09.2014
FLAVIA CARONI

Im Juni 2018 behandelte die WAK-SR die vom Nationalrat angenommene Motion der
FDP-Fraktion zur Neuregelung der Besteuerung der Säule 3b, nachdem sie Anfang 2015
beschlossen hatte, die Beratung des Vorstosses zu sistieren, bis der Bundesrat eine
Anpassung der Höhe der Pauschale für die Besteuerung von Leistungen aus
Leibrentenversicherungen geprüft hatte. Die Mehrheit der Kommission (9 zu 0 Stimmen
bei 1 Enthaltung) stimmte mit der einreichenden Fraktion überein, dass ein Anteil von
40 Prozent als Zinsertrag im heutigen Zinsumfeld zu hoch sei. Gleichzeitig lehnte sie
aber eine effektive Berechnung der Kapitalrückzahlungs- und der Ertragskomponente,
wie in der Motion vorgeschlagen, aufgrund des zu grossen administrativen Aufwandes
ab. Aus diesem Grund beantragte sie eine Änderung der Motion, damit die Pauschale
flexibilisiert und an die Anlagebedingungen angepasst werden kann. Damit käme die
Besteuerungsquote mit dem heutigen Zinsniveau bei 26 Prozent zu liegen. Andrea
Caroni (fdp, AR) lobte im Rahmen der Ständeratsdebatte in der Herbstsession 2019
zwar die Bereitschaft der Kommission, die «Steuerstrafe in der Säule 3b» abzuschaffen,
betonte jedoch nochmals, dass eine Besteuerung der tatsächlichen Ertragsanteile
durchaus möglich wäre. Aufgrund der langen Wartezeit begnüge er sich aber mit der
vorliegenden Version, erklärte er. Finanzminister Maurer erklärte sich im Namen des
Bundesrates bereit, die Motion in der vorliegenden Form umzusetzen, und der
Ständerat stimmte der geänderten Motion stillschweigend zu. 8

MOTION
DATUM: 10.09.2018
ANJA HEIDELBERGER
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In der Frühjahrssession 2019 stimmte der Nationalrat der vom Ständerat geänderten
Motion der FDP.Liberalen-Fraktion bezüglich einer Neuregelung der Besteuerung der
Säule 3b stillschweigend zu. Die WAK-NR hatte zuvor ihre Unterstützung für die
Änderung erklärt, da damit das Ziel der Motion erreicht werden könne, ohne dass den
kantonalen Behörden zu viel Mehraufwand generiert werde. Wichtig sei aber, betonte
die Kommission, dass der Bundesrat die Höhe der Pauschale regelmässig an die
Anlagebedingungen anpasse. 9

MOTION
DATUM: 12.03.2019
ANJA HEIDELBERGER

Einen Einkauf in die Säule 3a ermöglichen wollte Erich Ettlin (cvp, OW) im Juni 2019 mit
einer Motion. Der Bundesrat soll die Möglichkeit schaffen, dass Personen, welche in
früheren Jahren keine oder nur Teilbeiträge in die Säule 3a einbezahlt haben, zeitlich
und finanziell begrenzte, aber im Einkaufsjahr vollständig vom steuerbaren Einkommen
abziehbare Nachzahlungen vornehmen können. Dies soll aber nur alle fünf Jahre
möglich sein, auf den maximalen Einkaufsbetrag für Selbständigerwerbende begrenzt
sein und Wohneigentumsbezüge nicht berücksichtigen. Hingegen soll auch für
diejenigen Jahre nachbezahlt werden können, in denen eine Person kein AHV-
Einkommen aufwies. Seine Motion begründete Ettlin damit, dass durch die Reduktion
der überobligatorischen Rentenhöhe in der beruflichen Vorsorge die dritte Säule für
die Erhaltung der gewohnten Lebenshaltung wichtiger werde. Mit dieser Motion gebe
man den Personen, die früher den Maximalbetrag mangels AHV-Einkommen oder
finanzieller Mittel nicht haben einzahlen können – also einem Drittel der 3a-
Kontoinhaberinnen und -inhaber – die Möglichkeit, ihre private Vorsorge zu stärken. 
Der Bundesrat wies allerdings mit Verweis auf seine Antwort zur Motion Hess (svp, BE;
Mo. 18.3836) darauf hin, dass die Vorlage Ettlin lediglich Personen mit einem
steuerbaren Einkommen von über CHF 100'000 Franken pro Jahr zugute käme. Zudem
habe sie nicht abschätzbare Folgen für die Steuereinnahmen. 
In der Herbstsession 2019 behandelte der Ständerat die Motion. Dabei widersprach der
Motionär der Ansicht des Bundesrates: Es würden eben nicht nur Personen mit
höherem Einkommen von einer solchen Regelung profitieren, sondern «Leute wie du
und ich». Für sehr wohlhabende Personen hingegen seien die Einkaufsmöglichkeiten
aufgrund der Einschränkungen nicht interessant. Diese Ausführungen ergänzte Joachim
Eder (fdp, ZG) um den Hinweis, dass dieser Vorschlag die Eigenverantwortung in der
Säule 3a stärken wolle. Paul Rechsteiner (sp, SG) pflichtete hingegen der Einschätzung
des Bundesrats bei und verwies darauf, dass durch die Säule 3a ausser dem
Steuerabzug keine Rendite erwirtschaftet werde und sie entsprechend nicht zur
Sicherung der Lebensführung im Alter tauge. Schliesslich habe diese Änderung grosse
Auswirkungen auf die Kantone und könne somit nicht ohne deren Anhörung
beschlossen werden – insbesondere nicht von der Kantonskammer. In der Folge
beantragte Anne Seydoux-Christe (cvp, JU), die Motion der Kommission zuzuweisen,
was sowohl der Motionär als auch der Rat mit 20 zu 13 Stimmen (bei 1 Enthaltung)
ablehnten. Mit demselben Stimmenverhältnis nahm die kleine Kammer anschliessend
die Motion an. 10

MOTION
DATUM: 12.09.2019
ANJA HEIDELBERGER

Nachdem der Ständerat in der Herbstsession 2019 die Motion Ettlin (cvp, OW)
angenommen und sich damit dafür ausgesprochen hatte, dass zukünftig der Einkauf in
die Säule 3a alle fünf Jahre für einen limitierten Einkaufsbetrag nachgeholt werden
kann, setzte sich in der Sommersession 2020 die grosse Kammer mit derselben Motion
auseinander. Regine Sauter (fdp, ZH) erklärte, dass die Kommissionsmehrheit dafür
sorgen wolle, dass möglichst viele Personen die Säule 3a für ihre eigenverantwortliche
Altersvorsorge nutzen könnten; auch jene, denen in jüngeren Jahren die
entsprechenden Ressourcen gefehlt hätten. Mit 13 zu 10 Stimmen habe sich die
Kommission entsprechend für Annahme der Motion ausgesprochen. Der zweite
Kommissionssprecher Roduit (cvp, VS) verwies zudem darauf, dass insbesondere
Frauen aufgrund einer Schwangerschaft entsprechende Lücken bei der dritten Säule
aufwiesen, die nun neu eben gefüllt werden könnten. Zudem betonte er, dass zwei
Drittel der Befragten in einer Umfrage des Forschungsinstituts Sotomo eine
entsprechende Möglichkeit befürwortet hatten. Demgegenüber konterte
Minderheitensprecherin Mattea Meyer (sp, ZH), dass die dritte Säule heute lediglich zur
Steueroptimierung diene und «sehr wenig mit der Altersvorsorge an sich zu tun» habe;
wer wolle, könne sich für eine Aufbesserung der Altersvorsorge bereits heute in die
zweite Säule einkaufen. Zudem verwies sie auf das beträchtliche
Steueroptimierungspotenzial durch die Vorlage: Eine Person mit steuerbarem
Einkommen von CHF 150'000 könne alle fünf Jahre CHF 12'510 an Steuern sparen.
Schliesslich müsste ein entsprechendes Register geschaffen werden, um den Überblick

MOTION
DATUM: 02.06.2020
ANJA HEIDELBERGER
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über die Abzüge zu behalten, was zu grossem bürokratischen Aufwand führe, sofern
man – wie sie hoffe – nicht auf Selbstdeklaration setzen wolle. Ähnlich argumentierte in
der Folge auch Gesundheitsminister Berset, der den Rat im Namen des Bundesrats zur
Ablehnung der Motion aufforderte. Mit 112 zu 70 Stimmen (bei 1 Enthaltung) nahm der
Nationalrat die Motion jedoch an; neben der SP- und der Grünen Fraktion sprachen
sich 7 Mitglieder der GLP-Fraktion für eine Ablehnung aus. 11

Im September 2018 reichte Erich Hess (svp, BE) eine Motion für eine Stärkung der
persönlichen Altersvorsorge ein. Durch eine von den Steuern abzugsfähige
Maximaleinzahlung von CHF 15'000 pro Jahr (für Erwerbstätige ohne berufliche
Vorsorge CHF 45'000 pro Jahr) anstelle der bisherigen CHF 6'768 soll die private
Vorsorge attraktiver gemacht werden. 
Der Bundesrat lehnte den Vorstoss ab, da bereits jetzt nur 13 Prozent der
Steuerzahlenden den Maximalbetrag der dritten Säule geltend machen können. Zwei
Jahre nach Einreichung wurde die Motion im September 2020 unbehandelt
abgeschrieben. 12

MOTION
DATUM: 25.09.2020
ANJA HEIDELBERGER
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